
Ausserordentliche Beiträge 
(Art. 165) 

(entschädigungspflichtig): 
 

Geleistet durch 

-erhebliche Mehrarbeit 

-bedeutendem Mehrbeitrag 

Ordentliche Beiträge 
an den Familienunterhalt: 
 
Geleistet durch individuel-
le Beiträge in Form von: 

- Geld 

- Haushaltsarbeit 

- Kinderbetreuung 

- Mithilfe in Beruf     
  oder Gewerbe 

Familienunterhalt 

Grafik Wirkungen der Ehe / Familienunterhalt 

 
 
 
 
 

Gebührender Unterhalt 
 der Familie: 

(Art. 163) 
 
 

Freie Ausgaben 
Im Rahmen eines Taschengeldes,  

keine Rechenschaftspflicht 
 

Soziale Absicherung 
Sozialabgaben, Versicherungsprämien, 

Steuern 
 

Grundbedürfnisse 
Ernährung, Bekleidung, Gesunderhaltung, 

Fortbewegung, 
 Information, Teilnahme am  

gesellschaftlichen und kulturellen  
Leben, Weiterbildung 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ggf. 
Betrag 

zur freien 
Verfügung: 

 
Für den haushalts-

führenden Ehegatten 
(Art. 164) 

 


